
 
 

 

Hygiene-Schutz-Konzept für Sonderfahrten  
der Fränkischen Museums-Eisenbahn e.V. Nürnberg (FME) 

Als Veranstalter von Nostalgiefahrten möchten wir Ihnen Ihre Reise in unserem Sonderzug so ange-
nehm wie möglich gestalten. Für die noch andauernde Corona-Pandemie ist es erforderlich,  
besondere Maßnahmen zum Wohle unser aller Gesundheit zu treffen. Dennoch sollten wir uns nicht 
die Freude daran nehmen lassen, gemeinsam eine großartige Sonderfahrt zu erleben. Mit der nöti-
gen Vernunft, der Einhaltung dieser Maßnahmen und durch  Rücksichtnahme auf alle Mitreisenden 
sowie auf das Personal kann unsere Sonderfahrt auch unter den aktuellen Voraussetzungen stattfin-
den. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Schutz vor Ansteckung 

1) Reisende mit folgenden Symptomen müssen sich vor Beginn der Fahrt beim Zugpersonal mel-
den: Husten, Kurzatmigkeit mit und ohne Fieber, Halsschmerzen oder Störung des Geruchs- oder  
Geschmackssinns, Fiebergefühl oder Glieder- und Muskelschmerzen.  
Das Zugpersonal entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. 
 

2) Die Wagen unseres Sonderzuges sind entweder Abteilwagen mit geschlossenen Sitzabteilen 
oder Großraumwagen. In allen Wagen und Toiletten können die Fenster geöffnet werden, so 
dass für eine ausreichende und individuelle Frischluftzufuhr gesorgt werden kann. 

 

3) In Bayern gilt derzeit noch die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske im Nah-
verkehr und FFP2 im Fernverkehr, unser Sonderzug zählt allerdings als „Veranstaltung“ nicht 
hierzu, da wir keinen laufenden Wechsel von Fahrgästen haben. Maskenpflicht besteht nach 
aktuell geltenden Vorgaben für unsere Veranstaltung somit nicht, es wird allerdings empfohlen 
weiterhin in engeren Räumen mit wenig Belüftungsmöglichkeiten eine Maske zu tragen. 

 

4) Wir bitten darauf zu achten, dass während der Aufenthalte in Bahnhöfen (z.B. bei Fotoaufent-
halten sowie beim Ein- und Aussteigen) der Mindestabstand eingehalten wird.       Das Tragen einer 
Schutzmaske (FFP2-Maske oder medizinische Maske in Bayern) auf Bahnhöfen wird empfohlen. 

 

5) Der Aufenthalt in den Wagen-Seitengängen ist erlaubt. Hingegen ist aus Rücksicht auf die Fahr-
gäste sowie auf das Zugpersonal, das Tragen einer zulässigen Schutzmaske empfohlen. Die Mit-
telgänge sind nach Möglichkeit freizuhalten. Im Zug gilt ein Rauchverbot für Fahrgäste und Per-
sonal, einzige Ausnahme ist der Bierwagen. 

 

6) Der Aufenthalt im Bier- und Speisewagens ist auch ohne Maske gestattet, es wird aber empfoh-
len eine Maske zu tragen. Beim Kauf von Getränken oder Speisen zum Mitnehmen ist, wenn 
möglich, der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Im Speisewagen wird Ihnen von unserem 
Servicepersonal der Platz zugewiesen.  

 
7) Die Fahrgäste sind angehalten, alle geltenden Hygieneregeln, wie regelmäßiges Hände- 

waschen und Händedesinfektion, zu befolgen. Alle Toiletten verfügen über Handtuchspender, 
fließendes Wasser, Seife sowie Desinfektionsmittel. 

 

8) Die Wagen und Toiletten werden durch unser Personal regelmäßig    gereinigt und desinfiziert. 
 

9) Die behördlichen Auflagen werden bekanntlich je nach Lage angepasst. Aus diesem Grund 
behalten wir uns das Recht vor, unsere hier getroffenen Regelungen daran anzugleichen. Das 
Zugpersonal würde Sie in diesem Fall über kurzfristige Änderungen informieren. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Fahrgäste, mit den hier genannten Maßnahmen können wir die Anforderungen an die Hygiene- 
Regelungen gemäß der aktuell gültigen 17. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(BayIfSMV) erfüllen. Es liegt nun an jedem Einzelnen von Ihnen, unser Konzept zu befolgen und einzu-
halten. Denn nur dann können alle von einer unvergesslichen Sonderfahrt profitieren und mit vielen 
positiven Eindrücken und möglichst gesund nach Hause zurückkehren. 
 

Wichtiger Hinweis: 
Sollten Sie Zweifel an der Notwendigkeit unseres Hygienekonzepts haben und sich dadurch verleitet 
sehen, die geforderten Schutzmaßnahmen nicht einzuhalten, so bitten wir Sie, der Veranstaltung fern-
zubleiben.  

Wir werden Personen, die die Schutzmaßnahmen nicht einhalten, von der Veranstaltung ausschließen. 
Eine Erstattung des Fahrpreises ist dann leider nicht möglich. 
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